
Der Kaminkehrer,
Ihr Sicherheits-, Umwelt- und Energieexpefte infrormiert Sie über ....

ilnderung der Bayerischen Bauordrrung

Mit Inkrafttreten der geänderten Bayerischen Bauordnung zum
1. Januar 2008 wird die Inbetriebnahme von Feuerstätten neu gere-
gelt.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

seit dem 1. Januar 2008 dürfen neu enrichtete oder wesentlich geänderte Feuer-
stätten und Abgasanlagen, unabhängig von der Bauart oder dem zu verfeuernden
Brennstoff, erst dann in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirkskaminkeh-
rermeister die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage geprüft
hat.

Auszug aus der Bayerischen Bauordnung: Art. 78

(3) Feuerstätten dürfen erst in Betrieb genommen werden, wenn der Bezirkskaminkeh-
rermeister die Tauglichkeit und die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt
hat;
ortsfeste Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke dürten erst dann in Betrieb
genommen werden, wenn er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitungen
zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat

Das bedeutet für Sie: Alle Anderungen an Feuerungsantagen müssen dem zu-
ständigen Bezirkskaminkehrermeister vor Inbetriebnahme mitgeteilt werden.

Die erforderliche Überprüfung umfasst:

- die Eignung der Feuerstätte nach Baurecht
- die Aufstellbedingungen der Feuerstätte
- die Errichtung der Abgasanlage
- die Tauglichkeit der Abgasanlage
- die sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage

Bitte informieren Sie mich schon in der Planungsphase über die Errichtung bzw.
Anderung einer Feuerungsanlage in lhrem Anw-esen, damit die Abnahme ior ln-
betriebnahme entsprechend eingeplant und durchgeführt werden kann
(Anmeldeform ular siehe Rückseite).
Uber das Ergebnis der Abnahme erhalten Sie die erforderliche Bescheinigung.

Mit f reundlichen Grüßen
I h r Bezirkskam inkeh rermeister

zertifiziertes QM/UM System
nach ISO 9(x)1:2000/OlN EN ISO 14001:2005

Eln Untemehmen des A rüvRhsinland'

B A Y E R N

Und so finden Sie lhren zuständigen Bezirkskaminkehrermeister: www.kaminkehrer.info



Antrag auf Abnahme
(Bitte ausgpf üllt zuräckeenden)

Datum

An
BKM

Anwesen
Keller:

Stockwerk:
Name

o links tr mitte links o mitte rechts
E mitte o rechts

Sehr geehrte Frau Bezi rkskam i nkeh renneisterin,
sehr geehrter Herr Bezirkskaminkehrerm€ister,

in o.g. Anwesen ist folgende Anderung an der Feuerungsanlage/Abgasanlage geplant:

tr Neuerrichtung tr Anlagenänderung tr Austausch

Legende: HK = Heizkesselm. Gebläse HKA = Heizkesselatmosphärisch
HD = Herd WH = Umlauf-/ Kombiwasserheizer
KO = Kaminofen VW = Vorratswasserheizer
KF = Kachelofen RH = Raumheizer
KE = Kaminelnsatz-/kassette DW = Durchlaufwasserheizer
BH = Blockheizkrattwerk BG = Brennwertgerät
WP = Wärmepumpe

Die Feuerungsanlage ist bis zum ..... fertig gestellt.

Bitte führen Sie die erforderliche Abnahme nach Art. 78 (3) BayBO durch und senden Sie uns die Abnahme-
bescheinigung und Gebührenrechnung an o.g. Anschritt.

Nr.

Zeile Aufstell-
]aUm

Raum-
inhalt
m'

Feu€rstätto
(|.€gende) Hersteller/Typ

Br€nnstdt:
(Gas, Heizöl od.

feste Brennstoffe)

Leistung
kw

1

2

3

4

Mit freundlichen Grüßen


